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Offizielle Termine der Stadt Bremgarten 2025 

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 9. September 2024 für nach-

folgende Anlässe das Datum fixiert. 

Veranstaltung Datum 

Treberwurstessen Samstag, 15. Februar 2025 

Ostermarkt Montag, 21. April 2025 

Neuzuzügeranlass (nur auf persönli-
che Einladung) 

Samstag, 17. Mai 2025 

Ortsbürgergemeindeversammlung Dienstag, 3. Juni 2025 

Pfingstmarkt Montag, 9. Juni 2025 

Einwohnergemeindeversammlung Donnerstag, 12. Juni 2025 

Bundesfeier Freitag, 1. August 2025 

Jungbürgerfeier Freitag, 12. September 2025 

Clean-Up-Day Samstag, 20. September 2025 

Kommunale Gesamterneuerungs- 
wahlen, 1. Wahlgang 

Sonntag, 28. September 2025 

Markt der Vielfalt Samstag, 25. Oktober bis Sonn-
tag, 26. Oktober 2025 (Teilbe-
reich Mittelalter ab Freitag-
abend, 24. Oktober 2025) 

Palettenmesse Dienstag, 4. November 2025  

Förderpreisvergabe der Ortsbürger-
gemeinde (öffentliche Veranstaltung 
für alle) 

Freitag, 7. November 2025 

Schweizer Erzählnacht, Anlass der 
Stadtbibliothek 

Freitag, 14. November 2025 

Ortsbürgergemeindeversammlung Dienstag, 18. November 2025 

Einwohnergemeindeversammlung Donnerstag, 27. November 2025 

Kommunale Gesamterneuerungs- 
wahlen, 2. Wahlgang 

Sonntag, 30. November 2025 

Weihnachts- und Christchindli-Märt Donnerstag, 4. Dezember bis 
Sonntag, 7. Dezember 2025 

Silvester-Anstossen Mittwoch, 31. Dezember 2025 

 



Ausserordentliche Einwohnergemeindeversammlung am 

24. Oktober 2024 um 20.00 Uhr im Casino 

Am Donnerstag, 24. Oktober 2024 um 20.00 Uhr findet im Casino 

in Bremgarten die ausserordentliche Gemeindeversammlung zur 

Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland mit Um-

setzung Gewässerraum statt. 

 

Die Nutzungsplanung der Stadt Bremgarten wurde zuletzt im Jahre 

2008 revidiert, jene der damals noch eigenständigen Gemeinde 

Hermetschwil-Staffeln im Jahre 2002. Seither haben sich die Anfor-

derungen an die übergeordneten rechtlichen Grundlagen geän-

dert, weshalb es einer Revision bedarf. Zudem: Seit dem Gemeinde-

zusammenschluss am 1. Januar 2014 gehört Hermetschwil-Staffeln 

zur Stadt Bremgarten. Vor dem Hintergrund des aktuellen kantona-

len Richtplans und dem revidierten Raumplanungsgesetz benötigt 

Bremgarten eine einheitliche Regelung. 

Strassenbeleuchtung Bundesasylunterkunft 

Mit der Ankündigung der Eröffnung der Bundesasylunterkunft sind 

in der Bevölkerung Stimmen laut geworden, dass die Beleuchtung 

um das Bundesasylzentrum auch nachts gewährleistet sein muss. 

Um dem Sicherheitsbedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner 

gerecht zu werden, wurde letzte Woche im Bärenmattquartier (Ge-

biet Zufikerstrasse bis Promenade) die Nachtabschaltung der Stras-

senlampen wieder rückgängig gemacht. 

Projektstand betreffend Totalumrüstung Strassenbeleuch-

tung von Bremgarten mit LED-Leuchten 

In Bremgarten gibt es insgesamt 811 öffentliche Strassenlampen. 

Davon wurden bereits ca. 240 Stück auf LED umgestellt. An der Ein-

wohnergemeindeversammlung vom 30. November 2023 wurde der 

Kredit von 857'000 CHF für die Umrüstung der verbleibenden alten 

Natriumdampflampen mit sparsamen LED-Leuchten bewilligt. Die 

Beleuchtungsberechnungen und das Projekt konnten mittlerweile 

abgeschlossen werden. Als nächstes erfolgt die öffentliche Aus-

schreibung und bis Ende November die Vergabe des Auftrages 



durch den Stadtrat. Die neuen Lampen haben eine Lieferfrist von 

zwei bis drei Monaten, so dass ab ca. März 2025 mit der Montage 

angefangen werden kann. Bis Ende 2025 wird die Modernisierung 

auf LED abgeschlossen sein. 

Pläne Sportanlage Bärenmatte und Neubau Schulhaus Staf-

feln 

Die Pläne der Sportanlage Bärenmatte und des Neubaus Schulhaus 

Staffeln, die an der Informationsveranstaltung zur Schulraumpla-

nung 2035 vom 25. September 2024 zu sehen waren, werden noch 

bis zur Einwohnergemeindeversammlung am 28. November 2024 

beim Schulhaus Isenlauf zur Besichtigung aufliegen. 

Wahlen und Abstimmungen 

Für die briefliche Stimmabgabe sind gewisse gesetzliche Vorgaben 

zu beachten, die unbedingt eingehalten werden müssen, um eine 

gültige Stimme abgeben zu können. Es gibt leider immer wieder 

ungültige briefliche Stimmabgaben, weil eben diese gesetzlichen 

Vorgaben nicht eingehalten wurden. Bitte beim nächsten Urnen-

gang beachten: 

 

▪ Dass die Stimm- oder Wahlzettel im Stimmzettelkuvert liegen 

und dieses zugeklebt ist. Beachtet werden muss das Format so-

wie die Anleitung auf dem Kuvert. 

▪ Dass der Stimmrechtsausweis unterzeichnet ist (Feld unter der 

Adresse). 

▪ Dass der Stimmrechtsausweis und das Stimmzettelkuvert im offi-

ziellen Zustell- und Antwort-Kuvert (2-Weg-Kuvert) retourniert 

werden. 

▪ Dass das Kuvert mit den Abstimmungsunterlagen bei der briefli-

chen Stimmabgabe per Post, frühzeitig, das heisst spätestens am 

Dienstag der Post übergeben wird. (Briefkasten muss am Diens-

tagabend geleert werden.) 

 

Es ist schade, wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden und 

die wertvolle Stimmabgabe nicht mitgezählt werden darf. 

  



AEW Energie AG: Smart-Meter-Rollout in Bremgarten 

Die AEW Energie AG ersetzt derzeit sämtliche konventionelle 

Stromzähler in ihrem Versorgungsgebiet durch intelligente Messsys-

teme, sogenannte Smart-Meter. Damit setzt sie die Vorgaben aus 

der Stromversorgungsordnung (StromVV) des Bundes um. Die neue 

Technologie ermöglicht eine automatisierte Erfassung und Verar-

beitung der Stromverbrauchsdaten. Dadurch entfallen die Ablesun-

gen vor Ort. 

 

Alle Kundinnen und Kunden in der Stadt Bremgarten werden von 

Februar 2025 bis März 2026 mit Smart Metern ausgerüstet und pro-

fitieren somit bald von der neuen Technologie. Auf die Konditio-

nen hat dies keinen Einfluss. 

 

Auswechslung des Stromzählers 

Mit der Auswechslung des Stromzählers werden mehrere Elektro-

installationsunternehmen beauftragt (welche es sein werden, wird 

noch bekannt gegeben). Die Arbeiten werden ab Februar 2025 aus-

geführt und sind kostenlos. Der konkrete Termin wird durch das be-

auftragte Unternehmen kurzfristig durch eine Ankündigungskarte 

im Briefkasten mitgeteilt. 

 

Für den Zählerwechsel muss die Stromzufuhr vor Ort einmalig für 

wenige Minuten durch den Mitarbeitenden des beauftragten Un-

ternehmens unterbrochen werden. Vor den Arbeiten sind empfind-

liche Geräte auszuschalten. Es ist zu beachten, dass der Zugang zu 

dem Stromzähler ungehindert gewährleistet ist. Zur Aufnahme und 

Vervollständigung der Anlagedaten ist zudem der Zutritt zur Lie-

genschaft sicherzustellen. 

 

Abrechnung 

Künftig werden nach der Umrüstung Quartals-Abrechnungen aus-

gestellt, die den genauen Verbrauch aufzeigen. Die herkömmlichen 

Akontorechnungen entfallen. Die Rechnungen werden im gleichen 

Rhythmus wie bisher zugestellt. 

 



Fragen und Antworten zum Thema Smart Meter sind auf der Web-

seite www.aew.ch/smart-meter-rollout zu finden. Zudem steht der 

AEW Kundenservice unter kundenservice@aew.ch oder 

062 834 22 22 für Fragen zur Verfügung. 
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Möchten Sie das Pressebulletin der Stadt Bremgarten via E-Mail er-

halten? Die Stadtkanzlei Bremgarten nimmt Ihre E-Mail-Adresse 

gerne in den Verteiler auf (056 648 74 61 oder  

stadtkanzlei@bremgarten.ch). 

http://www.aew.ch/smart-meter-rollout
mailto:kundenservice@aew.ch

